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Feststellung
Unfang der Steuerbegünstigung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. I Nr. 9 KSIG von der Körperschaftsteuer und nach § 5 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreitr weil sie ausschließlich und unnittelbar steuerbegünstigten
gereinnützigen Zwecken ir Sinne der §§ 5l ff. A0 dient.

Die Körperschaft unterhält einen (einheitlichen) steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
\_/ betrieb. Für diesen ergibt sich unter Berücksichtigung der Besteuerungsgrenze nach § 64 Abs. 3 A0

- 

bzw. der Freibeträge nach § 24 KSIG und § ll Abs. I Satz 5 GewStG keine Körperschaftsteuer und

-
: keine Gewerbesteuer.

- 

Etwa geleistete Yorauszahlungen nerden gesondert abgerechnet.

--
-
lrA Hinyeise zun §teuerbegünstigung
:E Die Körperschaft fördert folgende geneinnützige Zwecke:
:'1 - Förderung des Katastrophen- und Zivilschutzes

-d-n 
Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 satz I Nr. lZ A0.

-= 

Hinyeise zuF Ausstellung von Zuxendungsbestätigungen
:§ Zuwendungsbestätigungen f ür Spenden:
:oq Die Körperschaft ist berechtigtr für Spendenr die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet

-: 

werden, Zuwendungsbestätigungen nach antlich vorgeschriebenen Vordruck (§ 50 Abs. I EStDv)
:f auszusteiien.
=:::==w Die antlichen l'luster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen in Internet

- 

unter https:.//nww.foraulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

-- 

Zuwendungsbestäti9un9en fürMitglledsbeiträge:

- 

Die Körperschaft ist berechtigtr für l.titgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck (§ 50 Abs. I ESTDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. l'litgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werdenr\--/ wenn das Datun des Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

llaftung bei unrichtigen Zunendungsbestätigungen und fehlvensendeten Zuxendungen
l{er vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder
veranlasstr dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer-
begünstigten Zwecken verwendet werdenr haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal
nit15j(derZuwendungangesetzt(§lObAbs.4ESIG,§9Abs.3KSIG,§9Nr.5GewStG).

Hinneise zurn Kapitale!.tFagsteuenabzug
Bei Kapitalerträgenr die bis zur 51.12.2021 zufließenr reicht für die Abstandnahne vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach § 4ga Abs. 4 und 7 sowle Abs.4b Satz I Nr. 3 und Abs. l0 Satz I Nr. 5
EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die überlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses
Bescheides aus.
Das Gleiche gilt bis zur o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs.6 Satz I Nr.3 EStG durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungs:
institut.

xxxxx FoFtsetzung siehe Seite 2 xxxxx

Finanzkasse Güstrow
Klosterhof I' 18273 Güstrow
Zi.Nr.r 302 Tel.: 03843 262-571

Weitere Infornationen auf der letzten Seite oder in
Internet unter wwr.r. steuerportal-nv.de

Kreditinstitut:
BBk Rostock
IBAN DE50 1300 0000 0013 0015 0l BIc HARKDEFII3o

Form.Nr. 003345 G 0 0 033160 I Rt.22.06.2017 KSt ?016



Steuernummer 086,/141,/015?l Seite 2

Anrrcnkungen
Bitte beachten Sier dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von der tatsächlichen
Geschäftsführung abhängtr die der Nachprüfung durch das Finanzart - gSf. im Rahmen einer
Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung ouss auf die ausschließliche
und unnittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestirnmungen
der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft russ dies durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgabenr Tätigkeitsbericht, Verrögensübersicht rnit Nachneisen über Bildung und Entwircklung der
Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 A0).

Entäuterungen
Es ist rege lnäßig zu Übe rprüfenr ob die tatsäch lich e Geschäf ts füh rung de n
geneinnützigkeitsrechtllchen Bestinnungen entspricht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie
bitte - vorbehaltlich einer abwelchenden Aufforderung des Finanzamtes - in 2020 für das Jahr 2019
ein. Bitte achten Sie daraufr alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen nit einzureichen.

Rechtsbehel'f sbeleh nung
Die Freistellung von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann nit dem Einspruch angefochten
werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich einzureichen, diesell / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist Jedoch ausgeschlosseEr sgweit dieser Bescheid einen Yeryaltungsakt ändert oder
ersetztr gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einer zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage' Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen l,lonat.
Sie beginnt nit Ablauf des Tagesr an den Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe nit den dritten Tag oach Aufgabe zur Post als
bewirktr es sei dennr dass der Bescheid zu einen späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

-l-
I

- wettere lnforllatlonen

öffnungszeiten:

Ilo-Do 09.00-12.00 Uhr

Nahve rke h rsanbi ndung:

Do 13.00-18.00 Uhr

Buslinie 204 Haltestelle Bleicherstraße
Buslinien 201,205 Haltestelle l,larkt,/Anr Berge
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